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RATGEBER

Der Pflegevertrag
Wenn Menschen nicht mehr in
der Lage sind, für sich selbst zu

sorgen, übernehmen oft An-
gehörige, Personen aus der Nach-
barschaft oder Bekannte Boten-
gänge, Handreichungen oder
Pflegeleistungen. Was zuerst ne-
benbei erledigt wird, entwickelt
sich manchmal zu einer Dienst-
leistung, die einige Stunden pro
Tag beanspruchen kann. Späte-
stens in diesem Moment wird die

Frage nach Entschädigung, Frei-
zeit und Ferien für die betreuende
Person aktuell. Beratungsstellen
der Pro Senectute haben deshalb
einen Muster-Pflegevertrag ausge-
arbeitet, der verschiedenen Situa-
tionen angepasst werden kann.

Braucht es überhaupt einen
Vertrag?
Die Erfahrung der Beratungsstel-
len zeigt, dass Pflegeverträgen mit
grosser Zurückhaltung begegnet
wird. Gerade unter Verwandten
ist es unüblich, Verträge abzu-

schliessen, das wird oft als Miss-
trauen ausgelegt. Auch haben
Kinder - meistens sind es die
Töchter oder Schwiegertöchter,
welche die Pflegearbeit verrichten

- das Gefühl, von ihren Eltern
nichts verlangen zu dürfen. Wenn
dann die Eltern sterben, kann es

zu unschönen Szenen kommen,
falls die übrigen Erben sich wei-

gern, diese Dienstleistungen aus
dem Nachlass zu bezahlen. Dabei
profitieren auch sie davon - und
zwar nicht nur finanziell, wenn
der Vater oder die Mutter zu Hau-
se gepflegt werden.

Manchmal wird auch kein
Vertrag abgeschlossen, weil die

Entschädigung als Einkommen

56

gilt, das Steuer- und AHV-pflich-
tig ist.

Ein Pflegevertrag zeigt, dass

die Leistung der pflegenden Per-

son anerkannt wird. Haus- und
Pflegearbeit sind etwas wert, auch

wenn man nicht gewohnt ist,
Hausfrauen (oder-männer) zu be-
zahlen. Ausserdem könnte er sich
im Hinblick auf den Betreuungs-
bonus als wichtig erweisen (siehe
10. AHV-Revision). Möglicher-
weise erweist sich ein Pflegever-
hältnis als dauerhafter, wenn die

wichtigsten Punkte klargestellt
sind, die betreuende Person also

von Anfang an ihre Freizeit hat so-
wie ihre Ferien bezieht, was eine
Überforderung verhindert.

Wer soll einen Pflegevertrag
abschliessen?
Sicher ist der Umfang und die

Häufigkeit der Leistungen mass-
gebend. Wer nur gelegentlich hilft,
z.B. einmal pro Woche die Kom-
missionen erledigt, braucht kei-
nen Vertrag. Hier könnte jedoch
die Ferienablösung geregelt wer-
den. Auch wenn keine Entschä-
digung bezahlt wird, ist hie und da

eine Anerkennung am Platz.
Bei grösserem Aufwand ist

ein Vertrag (oder eine klare Ab-
machung) sinnvoll, wenn die be-

treuende Person deshalb das Do-
mizil wechselt, ihre Arbeit ganz
oder teilweise aufgibt oder die

Pflege den Umfang eines Arbeits-

pensums annimmt. Der Kreis der

Personen, die einen Pflegevertrag
abschliessen, muss nicht unbe-

dingt nur die Betreuenden und die
Betreuten einschliessen. Wenn
beispielsweise ein Kind die Mut-
ter pflegt, sollten der Vater und

die andern Kinder mit einbezogen
werden. Ebenfalls wenn die Pfle-

ge- oder Dienstleistungen von ei-

ner ausserhalb der Familie ste-
henden Person erbracht werden
(wichtig bei Konkubinatspart-
nern). Eventuell sollten auch Ehe-

partner untereinander einen Pfle-

gevertrag abschliessen.
Aus den Erfahrungen der

Beratungsstellen geht hevor, dass

es nicht immer möglich ist, alle

Beteiligten an einen Tisch zu brin-
gen. Sicher hilft bei den Vetrags-
Verhandlungen auch, wenn eine

neutrale Person beratend zur Sei-

te steht.

Was gehört in einen
Pflegevertrag?
• Dauer und Art der Leistung

(z. B. Verpflegung, Wäsche,
Pflege), welche die betreuende
Person erbringt

• Ferien und Freizeit, eventuell ei-

ne Ablösung bestimmen
• Entschädigung
• Mietvertrag (falls Parteien unter

demselben Dach wohnen)
• Aullösungsmodalitäten

Wie soll ein Pflegevertrag
aussehen?
Eigentliche Formvorschriften gibt
es nicht. Eine mündliche Abma-
chung könnte genügen. Aus Be-

weisgründen ist jedoch ein

schriftlicher Vertrag vorzuziehen.
Hilfreich ist auch, wenigstens die

Entschädigung für Mietzins und

Nebenkosten, Verpflegung, Wä-

sehe, Haushaltführung, pflegeri-
sehe Handreichungen, Betreu-
ungsaufgaben usw. schriftlich
festzulegen. Werden diese Posten
dann zusammengezählt, mag
mancher erschrecken und den

Vertrag gar nicht unterschreiben
wollen. Doch die Entschädigun-
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RATGEBER

gen richten sich auch danach,
wieviel Geld vorhanden ist, aber

es wäre stossend, wenn auf Ko-
sten der betreuenden Person für
die Erben gespart wird.

Denken Sie nicht, bei uns ist
ein Pflegevertrag nicht nötig. Falls

es Schwierigkeiten geben sollte,
kann ein Vertrag helfen, Probleme

zu lösen. Und wenn alles gut geht,
bleibt er in der Schublade.

Maràïîna GZauser

Informationen: Pro-Senectute-Bera-

tungsstellen (Telefon siehe S. 80 ff)

oder Pro Senectute Schweiz, Sozia-

le Dienste, Postfach, 8027 Zürich,

Telefon 01/201 30 20, wo gegen
ein frankiertes Rückantwortcouvert

ein Erhebungsblatt zum Pflegever-

trag bestellt werden kann.

Fragen
und Antworten

Rund ums

Geld
rfc.

Sfes-

ZEITLUPE.

Die Broschüre

Fragen und Antworten
Rund ums Geld

hat unsere ehemalige und langjährige
Budgetberaterin Trudy Frösch-Suter voll-

ständig neu erarbeitet und mit aktuellen

Fragen und Antworten versehen. Es ent-

stand so ein den veränderten Problemen

angepasster Ratgeber, den man in allen

Lebenslagen, in denen Geld eine Rolle

spielt, beiziehen kann.

Ich bestelle Exemplare der Broschüre «Fragen und Antworten -
Rund ums Geld» von Trudy Frösch-Suter zum Preis von je Fr. 20.- (inkl.
Versandkosten). Der Sendung liegt ein Einzahlungsschein bei, mit dem ich
die Broschüre nach Erhalt bezahlen werde.

Name/Vorname:

Strasse/Nr.:

PLZ/Ort:

Bestellunngen an: Zeitlupe, Broschüre, Postfach, 8027 Zürich

Viking 24: Das Kraftpaket für
Ihren Rollstuhl.

Macht Ihnen das Schieben

eines Rollstuhles Mühe?
Dann wird der kleine Viking
die Entlastung für Ihren

Rücken sein. Er schont Sie

und befreit vor körperlicher
Uberanstrengung. Der

kleine Viking ist ein Elektro-

schubgerät, das in wenigen
Minuten praktisch unter jeden
Faltrollstuhl montiert werden
kann. Mit viel Kraft schiebt er
den Rollstuhl für Sie bergauf
und bremst ihn sanft bergab.
Zum Reisen, z.B. im Auto oder

Flugzeug, lässt er sich ohne

Rehabilifafions-Systeme AG
Ausfrasse 1 09
Postfach 4003 Basel

Werkzeug schnell vom Rollstuhl

demontieren und ist problemlos
und sicher verstaubar.
Durch ihn wird ein gemein-
samer Ausflug wieder möglich!

Ausführliche Dokumentation
über den Viking 24 bei:

/?e/7a-5yz5

Telefon 061/272 47 41
Telefax 061/272 49 25
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